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VERFAHRENSVERMERKE
(Verfahren nach § 13 BauGB)

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 24.06.2024 gemäß § 35 Abs. 6 BauGB die Aufstellung der Außen-
bereichssatzung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 17.09.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf der Außenbereichssatzung in der Fassung vom 18.08.2025 wurden die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 24.09.2025 bis 27.10.2025  beteiligt.

3. Der Entwurf der Außenbereichssatzung in der Fassung vom 18.08.2025 wurde gemäß  § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.09.2025 bis 27.10.2025 im Internet veröffentlicht.

4. Die Gemeinde Westheim hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.11.2025 die Außenbereichssatzung
gemäß § 35 Abs. 6 BauGB in der Fassung vom 25.11.2025 beschlossen.

5. Ausgefertigt
Westheim, den ...................

................................................................
Herbert Weigel
Erster Bürgermeister Siegel

6. Der Satzungsbeschluss wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht. Die Außenbereichssatzung ist damit in Kraft getreten.
Die Außenbereichssatzung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und über ihren Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB  wird
hingewiesen.

Westheim, den ...................

................................................................
Herbert Weigel
Erster Bürgermeister Siegel

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 04/2025
Bezugssystem Lage: UTM 32N
Bezugssystem Höhe: m ü. NHN (DHHN 2016)
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§ 4 Hinweise

Folgende zeichnerische und textliche Hinweise sind zu beachten:

a.                                               bestehendes Haupt- und Nebengebäude

b.                                               bestehende Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer z. B. 3182

c. Bodendenkmal mit Aktennummer z. B. D-5-7029-0003

d.                                               Baudenkmal mit Aktennummer z. B. D-5-77-179-30

e.                                               Landschaftsschutzgebiet mit ID z. B. LSG-00565.01

f.                                               Biotop mit Biotopteilflächen Nr. z. B. 7029-1157-009

g. Wassersensibler Bereich

h. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt
für Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbehörde.

 i.       Für jede Art von Veränderungen an einem Baudenkmal oder in seinem Nähebereich gelten die Bestimmungen der Art. 4 bis 5
BayDSchG. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist bei allen Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs-, sowie Erlaubnisverfahren
nach Art. 6 BayDSchG und bei allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren von denen das Baudenkmal unmittelbar oder in seinem
Nähebereich betroffen ist, zu beteiligen.

j. Bedingt durch die Ortsrandlage ist bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit den
üblichen Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen, auch nachts sowie an Sonn- und Feiertagen zu rechnen. Diese sind als ortsüblich
hinzunehmen. Außerdem sind von landwirtschaftlichen Hofstellen ausgehende Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen als ortsüblich
hinzunehmen.

k. Zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses bestehende bauliche Anlagen genießen Bestandsschutz.

l. Im Planbereich der Außenbereichssatzung sind nach derzeitiger Aktenlage keine Altlasten (Altablagerungen oder Altstandorte),
schädlichen Bodenveränderungen bzw. entsprechende Verdachtsflächen bekannt. Sollten im weiteren Verfahren oder bei
Baumaßnahmen Altlastenverdachtsflächen oder sonstige Bodenverunreinigungen bekannt werden, sind das Wasserwirtschaftsamt
Ansbach und das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen zu informieren.

m. Bauvorhaben im Außenbereich gem. § 35 BauGB sind aufgrund ihrer Auswirkungen auf Natur und Landschaft als Eingriff gem. der
Definition des Bayerischen Naturschutzgesetzes zu werten und ökologisch auszugleichen.

Zur landschaftlichen Einbindung der jeweiligen Bauvorhaben ist eine wirksame Eingrünung durchzuführen.
Dem Antrag auf Baugenehmigung ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan mit Flächenbilanzierung bzgl. der neu zu versiegelnden
Flächen und der Ausgleichsmaßnahmen beizulegen.

n. Der spezielle Artenschutz gem. § 44 BNatSchG ist bei der Bauvorbereitung und -durchführung zu beachten.

o. Bauvorhaben sind an die zentrale Wasserversorgung anzuschließen.

p. Der Ortsteil Roßmeiersdorf wird mittels Kleinkläranlagen abwassertechnisch entsorgt, d.h. die Abwasserbeseitigung muss in einer
Kleinkläranlage mit biologischer Reinigung erfolgen.
Für die Einleitung des gereinigten Abwassers in ein Gewässer ist eine beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis mit Zulassungsfiktion (Art.
15 i. V. m. Art. 70 BayWG) erforderlich, d.h. für den Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis muss ein Gutachten eines Privaten
Sachverständigen in der Wasserwirtschaft mit dem Anerkennungsbereich Kleinkläranlagen beim Landratsamt vorgelegt werden.

q. Eine Versiegelung der Geländeoberflächen ist soweit möglich zu vermeiden.

r. Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser auf den Grundstücken sind die Anforderungen der
"Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser" (Niederschlagswasser-
freistellungsverordnung-NWFreiV), die hierzu eingeführten Technischen Regeln (Technischen Regeln (TRENGW und TRENOG), in den
jeweils aktuellen Versionen, zu beachten.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine erlaubnisfreie Versickerung primär eine flächenhafte Versickerung voraussetzt. Ist die NWFreiV
nicht anwendbar, so ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist so rechtzeitig beim Landratsamt zu beantragen, dass vor
Einleitungsbeginn das wasserrechtliche Verfahren durchgeführt werden kann.

Bei der Planung sind das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) und das DWA-A 138, in den
jeweils aktuellen Versionen zu berücksichtigen.

Eine Versickerung von Regenwasser darf ausschließlich über unbelastete Bodenflächen erfolgen.

s. Die Planzeichnung ist für die Maßentnahme nur bedingt geeignet. Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen.

t. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen evtl. Grundwasserabsenkungen erforderlich werden, sind diese im wasserrechtlichen Verfahren
beim Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen zu beantragen.

u. Bei Einbinden von Baukörpern ins Grundwasser wird empfohlen, die Keller wasserdicht auszubilden und die Öltanks gegen Auftrieb zu
sichern.

v. Es wird darauf hingewiesen, dass Gebäude auch abseits von oberirdischen Gewässern Gefahren durch Wasser (z. B. Starkregen-
ereignisse etc.) ausgesetzt sein können. Bei Starkregenereignissen und lokalen Unwetterereignissen können Straßen und
Grundstücke überflutet werden. Dies sollte bei der Ausbildung von Kellern und deren Öffnungen sowie bei der Anlage von eben-
erdigen Gebäudeöffnungen etc. Beachtung finden.
Durch neue Bebauung darf es zudem zu keiner Verschlechterung bei wild abfließendem Wasser für Dritte kommen (§37 WHG).

      w.     Innerhalb des Landschaftsschutzgebiets ist u. a. die Errichtung baulicher Anlagen gem. § 7 Abs. 1 NPV erlaubnispflichtig.

      x.      Mit wassergefährdenden Stoffen darf nur so umgegangen werden, dass keine Verunreinigung von Boden, Grundwasser oder anderen
               Gewässern erfolgen kann. Beim Bau entsprechender Vorhaben sind das WHG, das BayWG, hinsichtlich des Umgangs mit wasser-
               gefährdenden Stoffen die AwSV (Anlagenverordnung) zu beachten. Die nach diesen Vorschriften erforderlichen Maßnahmen sind im
               Rahmen der Bauanträge detailliert darzustellen.

§ 5          Inkrafttreten

               Diese Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

§ 3 Zulässigkeitsbestimmungen

Vorhaben im Sinne des § 2 sind nur gemäß folgenden Bestimmungen zulässig:

a. es sind nur Einzelhäuser zulässig;

b. je Wohngebäude sind maximal zwei (2) Wohnungen zulässig, zusammengebaute Gebäude auf einem
Grundstück zählen als ein Wohngebäude;

c. es sind maximal zwei (2) Vollgeschosse zulässig;

d. Als Dacheindeckung sind nur nicht glänzende Dachziegel oder Betondachsteine im Farbspektrum von rot bis rotbraun und von grau
bis anthrazit sowie Dachbegrünungen

e. Dachaufbauten in Form von Gauben, Zwerchgiebeln, Quergiebeln und dergleichen sind erst ab einer Dachneigung von 38° zulässig,
die Gesamtbreite der Dachaufbauten je Dachseite darf max. 1/3 der Länge der jeweiligen Gebäudeseite betragen;

f. Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie (Photovoltaikanlagen und Solarthermieanlagen) auf den Dachflächen sind in
gleicher Neigung wie das Dach zu installieren, bzw. in die Dachfläche zu integrieren;

g. Flächen für Stellplätze und Zufahrten sind in wasserdurchlässiger Bauweise anzulegen.

PRÄAMBEL

Die Gemeinde Westheim erlässt aufgrund

- der § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
- der Planzeichenverordnung (PlanZV)

in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses jeweils gültigen Fassung die

Außenbereichssatzung "Roßmeiersdorf"

als SATZUNG.

E

2 WE
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§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Die Grenzen für den bebauten Bereich im Außenbereich der Gemeinde Westheim werden gemäß der in der Planzeichnung
(M = 1:2.000) ersichtlichen Darstellungen (Geltungsbereich) festgelegt. Die Planzeichnung ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Vorhaben

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit Wohnzwecken dienenden Vorhaben und
kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben nach § 35 Abs. 6 BauGB in Verbindung mit § 35 Abs. 2 BauGB.

Der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Wohnzwecken oder kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben dienenden
Vorhaben kann nicht entgegengehalten werden, dass sie:

- einer Darstellung des Flächennutzungsplans für Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder
- die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen.

Von der Satzung bleibt die Anwendung des § 35 Abs. 4 BauGB unberührt.
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7029-1157-009

DEN 25.11.2025GEÄNDERT,
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1 Anlass und Ziel der Planung 

Der Gemeinderat der Gemeinde Westheim hat in seiner Sitzung am 08.07.2025 die Aufstel-
lung der Außenbereichssatzung „Roßmeiersdorf“ beschlossen.  

Der Ortsteil Roßmeiersdorf besteht aus mehreren Wohngebäuden sowie landwirtschaftlich 
und ehemals landwirtschaftlich genutzten Hofstellen mit zugehörigen Wohnhäusern. Durch die 
Außenbereichssatzung sollen, auf den bisherigen Siedlungszusammenhang beschränkte, 
bauliche Erweiterungen und Ergänzungen der vorhandenen Siedlungsstruktur ermöglicht wer-
den. Hierzu gehört insbesondere die sinnvolle Nachnutzung ehemaliger Hofstellen 
beispielsweise durch kleinere Handwerks- oder Gewerbebetriebe, Ferienwohnungen oder 
ähnliche Nutzungen, welche keine landwirtschaftliche Privilegierung mit sich bringen.  

Es ist bereits ein Eigentümer mit einem Bauvorhaben auf die Gemeinde zugekommen welcher, 
ohne eine solche landwirtschaftliche Privilegierung, bauliche Veränderungen auf seinem 
Grundstück vorzunehmen möchte. Die Gemeinde beabsichtigt daher, mit der vorliegenden 
Planung die Voraussetzungen dafür zu schaffen und auch allen anderen Grundstückseigen-
tümern im Siedlungszusammenhang, die Möglichkeit der Entwicklung gleichberechtigt 
einzuräumen.  

Eine am Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung ausgerichtete Entwicklung und der damit ver-
bundene Verbleib der Familien im Ort sind die wesentlichen Ziele der vorliegenden 
Bauleitplanung. 

2 Bauleitplanung 

Gemäß § 35 Abs. 6 BauGB (Baugesetzbuch) können Gemeinden für bebaute Siedlungsberei-
che im Außenbereich bestimmen, dass zugunsten der Errichtung von Wohngebäuden oder 
kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben, öffentliche Belange zurückgestellt werden, die 
dem Vorhaben ansonsten nach § 35 Abs. 3 BauGB hätten entgegengehalten werden können.  

So kann mit Erlass einer Außenbereichssatzung geregelt werden, dass Vorhaben, die Wohn-
zwecken oder kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen nicht entgegengehalten 
werden kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für die Land-
wirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer 
Splittersiedlung befürchten lassen. 

Eine solche Satzung erfordert zunächst, dass ihr Geltungsbereich nicht überwiegend landwirt-
schaftlich geprägt ist und dort eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist. Im 
Ortsteil Roßmeiersdorf sind noch zwei landwirtschaftlich genutzte Hofstellen vorhanden, wel-
che im Vollerwerb bewirtschaftet werden. Weitere Hofstellen werden zum Teil im Nebenerwerb 
landwirtschaftlich genutzt oder wurden der Wohnnutzung überführt. Gemäß dem allgemeinen 
Strukturwandel in der Landwirtschaft zeichnet sich auch in Roßmeiersdorf eine rückläufige 
landwirtschaftliche Nutzung ab. Daneben bestehen im Ortsteil einzelne freistehende Wohnge-
bäude. Insgesamt ist somit von einer überwiegenden landwirtschaftlichen Prägung des 
bebauten Bereichs nicht mehr auszugehen. Eine Wohnbebauung von einigem Gewicht ist vor-
handen. 

Darüber hinaus setzt die Rechtmäßigkeit einer Außenbereichssatzung voraus, dass sie mit 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist. Der räumliche Geltungsbereich 
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der Satzung greift nicht wesentlich über den Siedlungsbestand hinaus, sondern ergänzt ledig-
lich die in der Örtlichkeit ablesbare Struktur.  

Zudem werden durch die in der Satzung getroffenen näheren Bestimmungen über die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben dem Orts- und Landschaftsbild Rechnung getragen. Weiterhin wird 
weder die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder dem Landesrecht unterliegen begründet, noch liegen Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter vor. Natura 
2000-Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. Somit ist eine Verträglichkeit des Vorha-
bens mit den Erhaltungszielen der Natura 2000-Gebiete gegeben (Gebietsschutz). Ebenfalls 
bestehen keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz). 

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend anzuwenden.  

Vor dem Hintergrund der Planerhaltungsvorschriften gemäß § 214 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe d BauGB wird im Rahmen der Entwurfsplanung eine Bewertung der bisherigen 
Planung vorgenommen. Nach aktuellem Stand der Bewertung liegen keine wichtigen Gründe 
für eine angemessen längere Auslegungsdauer bei der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB vor. Der Entwurf des Bauleitplanes wird daher mit der Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, 
öffentlich ausgelegt. 

3 Beschreibung des Plangebiets 

3.1 Lage und Erschließung 

Die Gemeinde Westheim ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Hahnenkamm und liegt im 
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, im Süden der Region Westmittelfranken (Region 8). 
Der Ortsteil Roßmeiersdorf liegt südlich des Gemeindegebietes. Der räumliche Geltungsbe-
reich der Außenbereichssatzung mit einem Flächenumgriff von rund 5 ha ist der 
Planzeichnung zu entnehmen und ergibt sich aus dem vorhandenen Siedlungsansatz. Der 
Planumgriff umfasst dabei auch einzelne Flächen, welche sich innerhalb des vorhandenen 
Siedlungsansatzes zur baulichen Nachverdichtung eignen. Alle Grundstücke liegen in der Ge-
markung Westheim. 

Das Plangebiet ist über die Kreisstraße WUG 30 direkt an den Hauptort angebunden. Die 
Entfernung vom Plangebiet zur Ortsmitte von Westheim beträgt rund 1 km.  
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Abb. 1: Luftbild vom Plangebiet mit ALKIS-Flurkarte, o.M.1 

3.2 Beschaffenheit 

Im geplanten Satzungsgebiet ist eine straßenbegleitende Bebauung vorhanden, die im We-
sentlichen geprägt ist von Ein- bis Zweifamilienhäusern sowie landwirtschaftlich oder ehemalig 
landwirtschaftlich genutzten Hofstellen. Die nicht bebauten Flächen werden als Hofflächen, 
Gärten, Acker- und Wiesenflächen genutzt. Im Satzungsgebiet ist ein Gehölzbestand vorhan-
den, welcher der Ein- und Durchgrünung der vorhandenen Bebauung dient. Mittig im 
Satzungsgebiet fließt von Osten nach Westen der Lothbach. Der Uferbereich ist geprägt von 
hochwertigen Gehölzstrukturen sowie Röhrichten und ist in zum Großteil als Biotop (Nr. 7029-
1157-009 und 7030-1026-004) kartiert. Im Osten des Geltungsbereichs liegen noch zwei wei-
tere Biotopflächen (Nr. 7030-0002-002 und Nr. 7030-0002-003), deren genaue Lage der 
Planzeichnung zu entnehmen ist. Im Osten des Geltungsbereichs liegen noch zwei weitere 

 
1  Bayerische Vermessungsverwaltung, BayernAtlas Stand, Mai 2025 
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Biotope, deren genaue Lage sowie die Biotopteilflächennummer der Planzeichnung zu ent-
nehmen ist. Im Satzungsgebiet ist ein Gehölzbestand vorhanden, welcher der Ein- und 
Durchgrünung der vorhandenen Bebauung dient. 

Das Plangebiet liegt außerdem vollständig im Naturpark Altmühltal und liegt im Süden zu Tei-
len in einem Landschaftsschutzgebiet (LSG-00565.01) oder grenzt daran an. 

4 Übergeordnete Planungen und planungsrechtliche Voraussetzun-
gen 

4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 

In der Strukturkarte zum Landesentwicklungsprogramm (LEP in der aktuell gültigen Fassung) 
wird das Gemeindegebiet Westheim dem allgemein ländlichen Raum mit besonderem Hand-
lungsbedarf zugeordnet. Folgende Ziele und Grundsätze führt das 
Landesentwicklungsprogramm Bayern an: 

2.2.4 (Z) Vorrangprinzip:  

„Die Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf sind vorrangig zu entwickeln. Dies gilt bei  

- Planungen und Maßnahmen zur Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge, 

- der Ausweisung räumlicher Förderschwerpunkte sowie diesbezüglicher Förder-

maßnahmen und 

- der Verteilung der Finanzmittel, 

soweit die vorgenannten Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen einschlägig sind.“ 

 

2.2.5 (G) Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums: 

„Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass: 

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern 

und weiter entwickeln kann, 

- die Daseinsvorsorge in Umfang und Qualität gesichert und die erforderliche Infra-

struktur weiterentwickelt wird, 

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreich-

barkeit möglichst auch mit öffentlichen und nicht motorisierten Verkehrsmitteln 

versorgt sind, 

- er seine eigenständige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtschaftsstruk-

tur bewahren und weiterentwickeln kann und 

- er seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt sichern kann.“ 

Die Außenbereichssatzung steht nicht im Widerspruch zu dem Grundsatz der Landesplanung. 
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4.2 Regionalplan 

Gemäß der aktuellen Fassung des Regionalplans liegt die Gemeinde Westheim am südlichen 
Rand der Region 8 Westmittelfranken und wird dem allgemein ländlichen Raum zugeordnet, 
dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll. 

 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem RP8, Karte 1 „Raumstruktur“ mit Kennzeichnung des Gemein-
degebiets, o.M. 2 

Folgende Ziele nennt der Regionalplan zum Punkt Siedlungsstruktur: 

3.1.1 (Z)  In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstätigkeit 
in der Regel im Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen. 

3.1.4 (Z) Bei der Siedlungstätigkeit soll insbesondere in den landschaftlichen 
Vorbehaltsgebieten und in den geplanten Naturparken auf das Land-
schaftsbild und die Belastbarkeit des Naturhaushalts Rücksicht 
genommen werden. Vor allem sollen ein hoher Flächenverbrauch und 
eine Zersiedelung der Landschaft vermieden werden 

Folgende Ziele nennt der Regionalplan zur Freiraumstruktur: 

7.1.1 (Z) Landschaftliches Leitbild  

 Die naturnahen Biotope der Region sollen als ökologische Regenera-
tionszellen erhalten werden. 

 
2  Regionalplan der Region Westmittelfranken (RP8), Stand: 07. Juni 2000 
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7.1.2.3 (Z)  Als Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Erholung sollen insbe-
sondere erhalten und gestaltet werden:  

 die Naturparke Steigerwald, Frankenhöhe und Altmühltal, 

 die Landschaftsschutzgebiete, 

 die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete und 

 die Erholungsschwerpunkte. 

7.1.2.6 (G) Naturparke  

 In den Naturparken kommt den Erfordernissen der Erholung beson-
dere Bedeutung zu. 

7.1.3.4 Gebietsschutz  

 Landschaftsschutzgebiete  

 (Z) Die bestehenden Landschaftsschutzgebiete innerhalb der Region 
sollen langfristig in ihrem Bestand gesichert werden.  

 Naturparke  

 (G) Die vielfältigen, charakteristischen Landschaften in den Naturpar-
ken Altmühltal, Frankenhöhe und Steigerwald gilt es, möglichst zu 
erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. 

7.2.3 Hochwasserschutz  

7. 2.3.1 (G)  Die Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Retentionsmöglich-
keiten ist im Interesse der Unterlieger für alle Talräume der Region 
anzustreben. Es ist anzustreben, in natürlichen Rückhalteräumen die 
Bodennutzung auf die wasserwirtschaftlichen Anforderungen abzu-
stimmen. Der Erhaltung oder Wiederherstellung regelmäßig 
überfluteter Flächen als Auwald oder Grünland kommt besondere Be-
deutung zu. 

Die Außenbereichssatzung ermöglicht eine am Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung aus-
gerichtete Entwicklung. Es erfolgt planbedingt keine bauliche Ausdehnung in den 
Außenbereich, wodurch der Freiraum und seine Funktionen weiterhin geschützt und eine Zer-
siedlung der Landschaft vermieden wird. Die verkehrliche Erschließung der Grundstücke im 
Satzungsgebiet ist über Bestandsstraßen gesichert. Von einer Übereinstimmung mit den Zie-
len und Grundsätzen zu den Punkten Siedlungsstruktur und Freiraumstruktur der 
Regionalplanung wird daher ausgegangen. 

Der südliche Siedlungsbereich liegt an und teilweise im Landschaftsschutzgebiet LSG-
00565.01. Eine Beeinträchtigung der Schutzziele durch das Vorhaben ist jedoch nicht zu er-
warten. Zum einen wird eine Bebauung lediglich im bestehenden Siedlungszusammenhang 
ermöglicht. Zum anderen werden die im Nahbereich vorhandenen Schutzzonen nicht von der 
Planung berührt.  
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4.3 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde West-
heim stellt für den räumlichen Geltungsbereich der Außenbereichssatzung eine Grünfläche 
dar.  

  

Abb. 3: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Westheim, o.M. 

Die Darstellung einer Grünfläche steht gemäß § 35 Abs. 3 BauGB den beabsichtigten Bauvor-
haben als öffentlicher Belang grundsätzlich entgegen. Mit Aufstellung der 
Außenbereichssatzung wird daher per Festsetzung geregelt, dass sich innerhalb des räumli-
chen Geltungsbereichs der Satzung die planungsrechtliche Zulässigkeit von Wohnzwecken 
dienenden Vorhaben und kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben nach § 35 Abs. 6 BauGB 
in Verbindung mit § 35 Abs. 2 BauGB richtet. Der Errichtung, Änderung und Nutzungsände-
rung von Wohnzwecken oder kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben dienenden 
Vorhaben kann somit nicht mehr entgegengehalten werden, dass sie einer Darstellung des 
Flächennutzungsplans für Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die 
Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. 

5 Inhalt der Satzung 

Gemäß § 35 Abs. 6 Satz 3 BauGB können in der Außenbereichssatzung näherer Bestimmun-
gen über die Zulässigkeit von Vorhaben getroffen werden. Die Bestimmungen orientieren sich 
am Bestand und sollen gewährleisten, dass sich neue Vorhaben in die Eigenart der bestehen-
den Bebauung und Freiflächen einfügen, keine ortsgestalterischen Konflikte auslösen und so 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung gesichert ist.  
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Roßmeiersdorf ist ein Ortsteil mit ländlicher Prägung, dessen Bebauung aus Ein- bis Zweifa-
milienhäusern sowie landwirtschaftlichen Hofstellen besteht. Damit sich die künftige Bebauung 
in die örtliche Baustruktur einfügt, werden nur Einzelhäuser zugelassen. Zudem wird die Zahl 
der Wohneinheiten auf maximal zwei Wohneinheiten je Wohngebäude begrenzt. Zusammen-
gebaute Gebäude auf einem Grundstück zählen dabei als ein Wohngebäude. Die 
Beschränkung der Wohneinheiten wird insbesondere im Außenbereich unter Berücksichtigung 
der angrenzenden Landschaft für erforderlich erachtet.  

Weiter wird die Zahl der Vollgeschosse begrenzt und so die bestehende Bebauungsstruktur 
aufrechterhalten. 

Auch werden Bestimmungen zur äußeren Gestaltung der neu zu errichtenden Gebäude ge-
troffen. Diese orientieren sich eng am baulichen Bestand und sollen ein Einfügen der neuen 
Baukörper in die Eigenart der näheren Umgebung sicherstellen. Demnach werden als Dach-
eindeckung nur nicht glänzende Dachziegel oder Betondachsteine in den Farben von rot bis 
rotbraun und von grau bis anthrazit sowie Dachbegrünungen zugelassen. Dachaufbauten in 
Form von Gauben, Zwerchgiebeln, Quergiebeln und dergleichen sind erst ab einer Dachnei-
gung von 38° zulässig. Die Gesamtbreite der Dachaufbauten je Dachseite darf maximal 1/3 
der Länge der jeweiligen Gebäudeseite betragen. Um zu vermeiden, dass Anlagen zur Nut-
zung von Solarenergie auf den Dachflächen vom Straßen- oder Landschaftsraum aus sichtbar 
sind, sind diese in gleicher Neigung wie das Dach auszuführen. Zum Schutz des Bodens sind 
Flächen für Stellplätze und Zufahrten in wasserdurchlässiger Bauweise anzulegen. 

6 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll bei der Aufstellung von Bauleitplänen mit Grund und Boden 
sparsam und schonend umgegangen werden. Dabei ist die zusätzliche Inanspruchnahme von 
Flächen für bauliche Nutzungen sowie die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu 
reduzieren. 

Die Aufstellung der Außenbereichsatzung führt nicht unmittelbar zur Schaffung von Baurecht. 
Zudem ist der räumliche Geltungsbereich der Satzung eng am Bestand orientiert, wodurch die 
Planung weder die Gesamtentwicklung der Gemeinde beeinträchtigt noch auf die Bedarfser-
mittlung von Siedlungserweiterungsflächen in anderen Ortsteilen Einfluss nimmt. 

Auch ist die Erschließung über Bestandsstraßen gesichert. 

7 Belange des Umwelt-, Natur- und Artenschutzes 

7.1 Umweltschutz 

Die Satzung wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB aufgestellt. Demzufolge 
kann von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht nach § 
2a BauGB abgesehen werden.  
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7.2 Naturschutz 

Bauvorhaben im Außenbereich gemäß § 35 BauGB sind aufgrund ihrer Auswirkung auf Natur 
und Landschaft als Eingriff gemäß der Definition des Bayerischen Naturschutzgesetzes zu 
werten und ökologisch auszugleichen. 

Dem Antrag auf Baugenehmigung ist daher ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan bei-
zufügen. In diesem sind u.a. der Ausgangszustand vor dem Eingriff sowie die Auswirkungen 
des Eingriffs darzustellen; insbesondere Art und Umfang der neu zu versiegelten Flächen, 
geplante Eingrünungsmaßnahmen sowie ggf. erforderliche Ausgleichsmaßnahmen. 

Im Hinblick auf den arten- und naturschutzrechtlichen Ausgleich wird angeregt, vorrangig pro-
duktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen in Form vertraglicher Vereinbarungen mit 
Landwirten zu prüfen. Zudem wird empfohlen, Ausgleichsmaßnahmen möglichst so auszuge-
stalten, dass landwirtschaftliche Nutzflächen nicht dauerhaft in Anspruch genommen oder 
unbrauchbar gemacht werden und eine landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich bleibt. 
Für weitergehende Beratung wird auf die Bayerische KulturLandStiftung in München verwie-
sen. 

Nördliche Teile des Geltungsbereichs liegen innerhalb des Landschaftsschutzgebiets des Na-
turparks Altmühltal (ID LSG-00565.01). Innerhalb des Landschaftsschutzgebiets ist die 
Errichtung baulicher Anlagen gemäß § 7 Abs. 1 der Verordnung über den „Naturpark Altmühl-
tal (Südliche Frankenalb)“ (NPV) erlaubnispflichtig. Die Erlaubnisfähigkeit eines konkreten 
Bauvorhabens ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu berücksichtigen.  

7.3 Artenschutz 

Zur Vorabschätzung potenzieller Vorkommen saP-relevanter Arten wurden die örtlichen Ge-
gebenheiten näher betrachtet. Das Ortsgebiet umfasst eine lockere Bebauung mit 
landwirtschaftlichen Hofstellen sowie Wohnhäusern. Die teils großzügigen Freiräume zwi-
schen der Bebauung werden landwirtschaftlich oder als Gartenflächen genutzt. Zudem kreuzt 
der Lothbach den Ortsteil in Ost-West-Richtung, welcher von einem gesetzlich geschützten 
Auwaldstreifen begleitet wird (Biotop Nr. 7030-1026-004, 7029-1157-009). Der Schutzstatus 
der biotopkartierten Gehölzbestände nach § 30 BNatSchG bzw. Art 16 BayNatSchG bleibt 
durch die Satzung unberührt. Im Planungsumgriff befinden sich weitere Einzelgehölze und 
Gehölzgruppen. 

In der Artenschutzkartierung Bayern ist ein Fundpunkt der Erdkröte (Bufo bufo, 1983) sowie 
des Teichmolchs (Lissotriton vulgaris, 1983) am nordöstlichen Rand des Planungsumgriffs 
verzeichnet. Es liegen keine weiteren Punkte in direkter Nähe des Projektgebiets. 

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mit Bebauungen und landwirtschaftlicher Nutzung im 
Umfeld ist im Bereich der Gärten lediglich ein Vorkommen von Vogelarten anzunehmen, die 
den „Allerweltsarten“ zuzuordnen sind. 

Das Vorkommen von Offenlandbrütern ist auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Um-
feld grundsätzlich möglich. Nachdem diese zu vertikalen Strukturen i.d.R. einen 
Mindestabstand von 100 m einhalten, ist aufgrund des eng gefassten Umgriffs, um die beste-
hende Bebauung keine Betroffenheit anzunehmen. Solange sich der Siedlungsrand bzw. die 
bereits bestehenden Gehölze nicht maßgeblich nach außen erweitern, sind bezüglich einer 
Verstärkung der Kulissenwirkung ebenfalls keine Betroffenheiten zu erwarten. 
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Aufgrund der Beschaffenheit insbesondere von landwirtschaftlichen Gebäuden kann außer-
dem eine Nutzung durch Gebäudebrüter nicht ausgeschlossen werden. Des Weiteren kann 
ein Vorkommen von Fledermäusen in Dachböden und anderen Gebäude(teile)n grundsätzlich 
nicht ausgeschlossen werden.  

In den Gehölzen mit teils höherem Alter ist zudem ein Bestehen von Habitatstrukturen (Höhlen, 
Rindenabplatzungen) möglich. Diese stellen ein potenzielles Habitat für Fledermäuse und 
Brutvögel dar.  

Voraussichtlich sind keine saP-relevanten Pflanzen oder Wirtspflanzen aufgrund des ungüns-
tigen Lebensraums für diese im Untersuchungsgebiet vorhanden. 

Bei Baumaßnahmen ist Folgendes zu beachten: 

- Bei Fällungen muss grundsätzlich die Vogelschutzzeit beachtet werden (d.h. Fäl-

lung nur von 1. Oktober bis 29. Februar).  

- Vor dem Abriss oder Umbau von Gebäuden, muss jeweils im Vorfeld eine Prüfung 

auf Gebäudebrüter und Fledermäuse stattfinden. Vor allem an den Stallgebäuden 

ist die Wahrscheinlichkeit der Besiedelung durch Gebäudebrüter, sowie in Dach-

böden durch Fledermäuse, hoch. Daher ist vor derartigen Vorhaben eine 

Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde durchzuführen. 

- Vor einer Fällung insbesondere von alten Gehölzen ist eine Prüfung auf Habi-

tatstrukturen (Höhlen, Spalten) für Brutvögel und Fledermäuse durchzuführen.  

- Sofern eine Höhle oder Spalte relevant ist, muss diese per Endoskop auf Besatz 

geprüft werden. Ist kein Besatz vorhanden, wird das Loch verschlossen, um eine 

Besiedelung durch Fledermäuse oder höhlenbewohnende Vögel zu vermeiden. 

Bei Fund ist abzuwarten, bis ein Ausflug nach Ende der jeweiligen Saison (Win-

terruhe oder Wochenstubenzeit) stattgefunden hat. Das Vorgehen erfolgt in 

Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde. In der Umgebung sind ggf. ge-

eignete Ersatzquartiere zu schaffen. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen sind keine Betroffenheiten saP-re-
levanter Arten zu erwarten. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist somit nicht 
erforderlich. 

8 Weitere Belange 

8.1 Hochwasserschutz 

Laut dem Umweltatlas des Bayerischen Landesamts für Umwelt (https://www.umweltat-
las.bayern.de; aufgerufen am 20.11.2025) befindet sich das Untersuchungsgebiet nicht in 
einer Hochwassergefahrenfläche sowie in keinem überschwemmungsgefährdeten Gebiet. Ein 
Teil des Geltungsbereichs, im Verlauf des Lothbachs und eines Abzweigs, ist als Wassersen-
sibler Bereich ausgewiesen.  

In wassersensiblen Bereichen kann es aufgrund von Nähe zu Bachläufen, hochanstehendem 
Grundwasser, mangelnder Versickerungsfähigkeit des Untergrundes o. dgl. zu hydrologisch 
bedingten Einflüssen auf das Bauvorhaben kommen. Im Unterschied zu ausgewiesenen oder 
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vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten sind jedoch für wassersensible Bereiche 
keine konkreten Überschwemmungsrisiken wie z.B. HQ100 oder HQextrem definiert.  

 

 

Abb. 1: Hinweiskarte Wassersensibler Bereich3 

 

Zum Schutz der Bebauung vor den Auswirkungen von Starkregen-Ereignissen sind von den 
Bauherren eigenverantwortlich geeignete Maßnahmen zum Schutz gegen eintretendes Was-
ser zu treffen. Dies gilt insbesondere für Kellergeschosse, Tiefgaragenzufahrten, 
Treppenabgänge, Lichtschächte etc. Geeignete Maßnahmen sind z.B. Maßnahmen zur Ab-
dichtung von Fugen, die Verwendung wasserundurchlässigen Be-tons, der Einbau von 
Rückstauklappen, die Gestaltung der Grundstücksfreiflächen, so dass Niederschlagswasser 
von den Gebäuden weggeleitet wird, etc. Der Abschluss einer Elementarschadensversiche-
rung wird empfohlen. 

8.2 Denkmalschutz 

In den aktuellen Denkmaldaten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege sind im Be-
reich des Plangebiets keine Bodendenkmäler verzeichnet.  

Stößt man dennoch im Rahmen der Umsetzung von Bauvorhaben auf Bodendenkmäler, so 
sind diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege anzuzeigen. 

 

 

 

 
3  Bayerisches Landesamt für Umwelt, Ausschnitt Hinweiskarte, November 2025, ohne Maßstab, Norden ist oben 
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Innerhalb des Geltungsbereichs der Satzung befinden sich folgende Baudenkmäler: 

 

Aktennummer Beschreibung Funktion 

D-5-77-179-33 Bauernhaus, zweigeschossiges Gebäude mit 
Halbwalmdach, bez. 1857; Stallanbau, einge-
schossiger Satteldachbau, 19. Jh. 

Bauernhaus 

D-5-77-179-33 Bauernhaus, zweigeschossiges Gebäude mit 
Halbwalmdach, bez. 1857; Stallanbau, einge-
schossiger Satteldachbau, 19. Jh. 

Stall 

D-5-77-179-31 Gasthaus, zweigeschossiger giebelständiger 
Satteldachbau, mit geschossgliedernden Zier-
friesen und Ecklisenen, bez. 1896. 

Gasthaus 

 

Für jede Art von Veränderungen an einem Baudenkmal oder in seinem Nähebereich gelten 
die Bestimmungen der Art. 4 bis 5 BayDSchG. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
ist bei allen Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs-, sowie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 
BayDSchG und bei allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren von denen das Baudenkmal 
unmittelbar oder in seinem Nähebereich betroffen ist, zu beteiligen. 

Im Süden, außerhalb des Plangebiets, östlich der Kreisstraße WUG30 befindet sich ein Bo-
dendenkmal einer Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung mit der Aktennummer     
D-5-7030-0004. 

Da die Denkmalliste fortlaufend aktualisiert wird, ist für die jeweilige Planung stets der tages-
aktuelle Stand heranzuziehen. Die aktuelle Denkmalliste kann über die Homepage des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (Denkmalliste online, Bayerischer Denkmalatlas) 
eingesehen werden. 

8.3 Immissionsschutz  

Eine Außenbereichssatzung begründet kein Baurecht, sondern erleichtert nur die Zulässigkeit 
von Wohnzwecken dienenden Vorhaben und kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben. Die 
abschließende Klärung der immissionsschutzrechtlichen Belange erfolgt daher auf Ebene der 
Baugenehmigung. Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Rahmen der Prüfung auf Bauge-
nehmigungsebene immissionsschutzfachliche Anforderungen ergeben können, die zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. 

Bedingt durch die Ortsrandlage ist bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der angrenzenden 
und nahe gelegenen landwirtschaftlichen Flächen und Betriebe mit den üblichen Staub-, Lärm- 
und Geruchsimmissionen zu rechnen. Hierzu gehören insbesondere Lärmbelästigungen durch 
Verkehrslärm aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr. Gleiches gilt für die ortsübliche Gül-
leausbringung und die daraus resultierenden Geruchsemissionen. Die ortsüblichen 
landwirtschaftlichen Immissionen können auch an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen auf-
treten und sind im ortsüblichen Umfang hinzunehmen. 
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8.4 Klimaschutz 

Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, eine menschen-würdige 
Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch 
in Verantwortung für einen allgemeinen Klimaschutz. Demnach soll bei der Aufstellung von 
Bauleiplänen den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Kli-
mawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. 

Folgende Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel werden daher empfohlen:  

- Begrünung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen, auch Dach- und Fassa-

denbegrünung (Verschattung, Vermeidung von Aufheizeffekten)  

- Erhalt des Gehölzbestands mit ausgleichender Wirkung für das Kleinklima, 

- Unterlassen des Anlegens sogenannter Steingärten zur Förderung biodiverser 

und klimawirksamer Begrünungsstrukturen 

- Sammlung, Verwendung und örtliche Versickerung des Niederschlagswassers 

- Verwendung von Photovoltaikmodulen zur Energiegewinnung 

- Reduzierung der Versiegelung auf das notwendige Maß  

8.5 Boden- und Grundwasserschutz, Altlasten 

Nach derzeitiger Erkenntnislage sind im Satzungsgebiet keine Altlastenverdachtsflächen, Alt-
ablagerungen bzw. schädlichen Bodenveränderungen bekannt. Es ist dennoch nicht 
auszuschließen, dass im Zuge von Baumaßnahmen im betroffenen Bereich Altlastenver-
dachtsflächen oder sonstige schädliche Bodenverunreinigung aufgedeckt werden. Sollte sich 
dies bestätigen, sind das Wasserwirtschaftsamt Ansbach und das Landratsamt Weißenburg-
Gunzenhausen umgehend zu informieren. 

Mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. bei der Lagerung und dem Umgang mit Heizöl, Wär-
mepumpen) ist so umzugehen, dass keinerlei Verunreinigungen von Boden, Grundwasser 
oder sonstigen Gewässern auftreten können. Bei der Errichtung entsprechender Anlagen sind 
das WHG und BayWG, hinsichtlich des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen die AwSV 
(Anlagenverordnung) zu beachten. Die nach diesen Vorschriften erforderlichen Maßnahmen 
sind im Rahmen der jeweiligen Bauanträge ausführlich darzustellen. 

 

8.6 Belange der Forstwirtschaft 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen nachfolgender Bauanträge ein Sicherheitsab-
stand zum Wald von 25-30 m (Baumfallzone) empfohlen wird. Der Abstand soll vor Gefahren 
wie Windwurf oder Waldbrand schützen. 
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9 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

9.1 Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet ist über Bestandsstraßen vollständig verkehrlich erschlossen. Ein Regelungs-
bedarf ist daher nicht erkennbar.  

Bereits bestehende Zufahrten zu landwirtschaftlichen Nutzflächen sind für den landwirtschaft-
lichen Verkehr weiterhin, auch während der Bebauungsphase uneingeschränkt freizuhalten. 
Dies gilt sowohl für die Fahrbahnoberfläche als auch für eventuelle Beeinträchtigungen durch 
Baumpflanzungen. 

9.2 Wasserversorgung  

Bauvorhaben sind an die zentrale Wasserversorgung anzuschließen.  

Wasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

Zur Schonung des Wasserhaushalts wird empfohlen, Möglichkeiten der Brauchwassernut-
zung, etwa durch die Nutzung von Grauwasser, in nachfolgenden Bauvorhaben zu prüfen und 
soweit möglich umzusetzen. Diese Maßnahme dient der Reduzierung des Trinkwasserver-
brauchs und trägt zu einer nachhaltigen Ressourcennutzung bei. 

9.3 Abwasserbeseitigung 

Der Ortsteil Roßmeiersdorf wird mittels Kleinkläranlagen abwassertechnisch entsorgt, d.h. die 
Abwasserbeseitigung muss in einer Kleinkläranlage mit biologischer Reinigung erfolgen. Im 
Rahmen der Baugenehmigung ist die sachgerechte Entsorgung der anfallenden Abwässer 
nachzuweisen. Weitere wasserwirtschaftlich relevante Sachverhalte (Erfordernis einer 
Brauchwasserhaltung o.a.) sind gegebenenfalls mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach ab-
zustimmen. 

9.4 Abfallentsorgung 

Das Satzungsgebiet kann über den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landratsamt Weißenburg-
Gunzenhausen bedient werden. 

9.5 Sonstige Sparten 

Innerhalb des Geltungsbereichs verlaufen Stromleitungen der N-ERGIE Netz GmbH, diese 
müssen bei zukünftigen Baumaßnahmen berücksichtigt werden. Zur Sicherstellung der Funk-
tionsfähigkeit der bestehenden Versorgungsleitungen ist zwischen einer Bebauung und einer 
vorhandenen Kabeltrasse ist ein Abstand von 1,00 m einzuhalten. Für geplante Baumstand-
orte gilt gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 125 ‚Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsleitungen‘ ein Abstand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen.  

Die Versorgung von Neubauten (Nachverdichtung) mit Strom kann, nach entsprechender Net-
zerweiterung, ausgehend vom bestehenden Versorgungsnetz sichergestellt werden. Die N-
ERGIE Netz GmbH ist bei allen öffentlichen und privaten Planungen und Bauvorhaben recht-
zeitig in den Verfahrensablauf einzubinden. 
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Die Versorgung des Geltungsbereichs mit Telekommunikationsleitungen ist ebenfalls sicher-
gestellt und erfolgt durch die inexio GmbH sowie die Deutsche Telekom Technik GmbH.  

Die vorhandenen Versorgungsleitungen sind bei allen Baumaßnahmen zu berücksichtigen. 
Dies umfasst insbesondere die Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestabstände zu Gebäu-
den, Straßen und Pflanzungen, die Vermeidung von Beschädigungen durch Erdarbeiten sowie 
die Abstimmung mit den Netzbetreibern vor Beginn der Bauarbeiten.  

10 Umsetzung und Auswirkung der Planung  

Im Ortsteil Roßmeiersdorf liegen bereits Absichten eines Grundstückseigentümers zu bauli-
chen Veränderungen seiner ehemals landwirtschaftlich genutzten Hofstelle vor, so dass kurz- 
bis mittelfristig mit der Errichtung weiterer Wohngebäude im Rahmen der getroffenen Zuläs-
sigkeitsbestimmungen zu rechnen ist.  

Durch die Planung sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

 

 








